
Gaststättenrecht

Metzner / Thiel

7. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-76327-4
C.H.BECK

https://www.beck-shop.de/metzner-thiel-gaststaettenrecht/product/31713226?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_31713226&campaign=pdf/31713226


Gaststättenrecht
Gaststättengesetz des Bundes

unter Berücksichtigung
der Landesgesetze

Kommentar

von

Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel
Deutsche Hochschule der Polizei, Münster

als Kommentar zum Gaststättengesetz begründet von Dr. Gustav Rohmer †
und bis zur 6. Auflage fortgeführt von

Dr. Erich Eyermann †
Dr. Georg Mörtel†
Dr. Richard Metzner

7. Auflage 2023



Zitiervorschlag:

Metzner/Thiel GastG § 1 Rn. 1

www.beck.de

ISBN 978 3 406 76327 4

© 2023 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau

Umschlag: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff )



V

Vorwort zur 7.Auflage

Seit dem Erscheinen der sechsten Auflage des von Gustav Rohmer begründeten,
von Erich Eyermann und Georg Mörtel fortgeführten und sodann von Richard
Metzner übernommenen Kommentars zum Gaststättengesetz im Jahre 2002 sind
inzwischen zwanzig Jahre vergangen. Das Rechtsgebiet hat sich in fundamentaler
Weise fortentwickelt – im Zuge der Föderalismusreform 2006 ist die Gesetz-
gebungszuständigkeit für das Gaststättenrecht als ordnungsrechtliche Materie auf
die Länder übergegangen; eine Reihe von Ländern haben inzwischen von ihrer
Legislativkompetenz Gebrauch gemacht und eigene Regelwerke geschaffen, die
in ihren Grundzüge an das GastG des Bundes angelehnt sind, teilweise aber abwei-
chende Regelungskonzepte verfolgen. Reine Beherbergungsbetriebe unterliegen
nicht mehr den gaststättenrechtlichen Vorgaben. In zahlreichen Ländern unter-
sagen die Nichtraucherschutzgesetze das Rauchen in Gaststätten. Im Verlauf der
Corona-Pandemie sind vielfältige Sonderregelungen für das Gaststättengewerbe
erlassen worden, die über längere Zeiträume hinweg zu Schließungen und er-
heblichen Einschränkungen der gewerblichen Tätigkeit geführt haben („Lock-
down“). Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung und das fachwissenschaft-
liche Schrifttum haben das Gaststättenrecht in diesen und anderen Bereichen
stetig weiterentwickelt.

Eine Neuauflage des „Metzner“ erscheint vor diesem Hintergrund als notwen-
dig, um die Kommentierung dieses in erheblicher Weise praktisch bedeutsamen
Rechtsgebiets auf den aktuellen Stand zu bringen. Der Verfasser hat das Angebot
des C.H. Beck-Verlags zur Übernahme des renommierten Werkes sehr gern an-
genommen. Die vorliegende siebte Auflage ist gegenüber der Vorauflage vollständig
neu verfasst worden, wobei an zahlreichen Stellen Ausführungen aus dieser zumin-
dest sinngemäß übernommen wurden. Auf eingehende Darstellungen der Bezüge
zu den Vorläufernormen, namentlich auf das GastG 1930, hat der Verfasser weitest-
gehend verzichtet; insoweit kann auf die sechste Auflage verwiesen werden. Aus-
führlich kommentiert sind die Vorschriften des in zahlreichen Ländern fortgelten-
den Gaststättengesetzes des Bundes; zu den landesrechtlichen Bestimmungen finden
sich in Teil C knapp gehaltene Anmerkungen.

Dem Band ist in Teil D ein Exkurs über die Besonderheiten der Corona-Pande-
mie und des Infektionsschutzrechts für das Gaststättengewerbe beigefügt („Gaststät-
tenrecht unter dem Einfluss des Infektionsschutzrechts“).

Die Nachweise aus Rechtsprechung und Schrifttum erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit; aufgenommen wurden aus der Fülle der – etwa zum Themen-
feld der Unzuverlässigkeit ergangenen – Entscheidungen nur ausgewählte Judikate.
Praxisbezug und Handhabbarkeit waren wie schon bei den Vorauflagen Maßstäbe
der Kommentierung. Die Darstellungen folgen der Sprache der Normtexte. Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung
verzichtet. Die Begriffe gelten durchweg für alle Geschlechter.

Rechtsstand der Kommentierungen ist der 1. Juli 2022. Vereinzelt wurden noch
einzelne, nach diesem Zeitpunkt ergangene Entscheidungen berücksichtigt.

Der Verfasser dankt demC.H. Beck-Verlag sehr herzlich für dieMöglichkeit, den
„Metzner“ in einer neuen, überarbeiteten Auflage veröffentlichen zu können, und
dem Juristischen Lektorat, namentlich Herrn Dr. Rolf-Georg Müller, LL.M. sowie
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Frau Assessorin Elisabeth Becker, LL.M., für ihre Betreuung, Unterstützung und
Geduld. Herrn André Schäck bin ich für die sorgfältige und kritische Unterstützung
bei der Korrektur der Druckfahnen zu Dank verpflichtet.

Köln, den 1. Juli 2022 Markus Thiel
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